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Umgebungslärmrichtlinie 
 

 
Das Land Nordrhein-Westfalen und seine Kommunen 

haben erhebliche Anstrengungen unternommen, um die 

EG-Umgebungslärmrichtlinie in der ersten Stufe umzu-

setzen. Derzeit läuft die zweite Umsetzungsstufe, das 

heißt für alle Ballungsräume, Hauptverkehrsstraßen, 

Hauptschienenstrecken und Großflughäfen werden bis 

zum 30. Juni 2012 Lärmkarten und bis zum 18. Juli 2013 

Lärmaktionspläne erarbeitet. 

 

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher-

schutz (LANUV) unterstützt die Kommunen außerhalb 

der Ballungsräume, indem es für sie die Lärmkarten 

erstellt. Da sich der Kartierungsumfang in der zweiten 

Stufe mehr als verdoppelt, hat das LANUV frühzeitig mit 

den Arbeiten begonnen. Betroffen sind nicht nur die 26 

großen Ballungsräume sondern fast alle Städte und Ge-

meinden Nordrhein-Westfalens. Die Veranstaltung soll 

über den aktuellen Bearbeitungsstand der Lärmkartierung 

bei den verschiedenen Lärmquellen informieren und 

erläutern, wie die Kommunen durch das LANUV bei 

Prüfung der Modelldaten eingebunden werden. Für die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer besteht die Möglich-

keit, die Erfahrungen der ersten Stufe miteinander auszu-

tauschen. 

 

Die Lärmaktionsplanung der ersten Stufe hat sich zu 

einem laufenden Prozess in den Städten und Gemeinden 

entwickelt. Im Rahmen der Veranstaltung sollen deshalb 

auch mögliche Lärmschutzmaßnahmen aufgezeigt und 

Hinweise für die Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen 

der Aktionsplanung gegeben werden.  

 

 

 

Mittwoch, 12. Oktober 2011 

09:00 – 15:45 Uhr 

 

 9:00 Uhr: Begrüßung 

Dr. Elke Stöcker-Meier, MKULNV NRW,  

Düsseldorf 

 

 9:15 Uhr: Aktuelle Entwicklungen auf EU-

Ebene  

 Dr. Elke Stöcker-Meier, MKULNV NRW,  

Düsseldorf 

 9:45 Uhr: Sachstand der Lärmkartierung an 

Bundesschienenwegen 

Alexandra Mause, EBA 

 

 10:15 Uhr Kaffeepause 

 

 10:30 Uhr: Sachstand der Arbeiten zur Lärm-

kartierung im LANUV (Hauptverkehrsstra-

ßen, Landeseisenbahnen, Großflughäfen, Ge-

werbe)  

Sascha Reichert, LANUV NRW 

 

 11:30 Uhr: Datenveredelung und Qualitätssi-

cherung 

Reinhard Erstling, Fa. Interactive Instruments 

GmbH 

 

 12:00 Mittagspause  

 

 13:00 Uhr: Einbindung der Kommunen in die 

Lärmkartierung 

Melanie Pias, LANUV NRW 

  

 13:30 Uhr: Öffentlichkeitsbeteiligung im Um-

weltbereich  

 Martina Richwien, IFOK GmbH 

 

 14:00 Uhr: Kaffeepause 

 

 14:15 Uhr: Lärmschutz und Photovoltaik  

NN 

 

 14:45 Uhr: Erfahrungen mit lärmarmen As-

phalten in Nordrhein-Westfalen 

Thomas Przybilla, LANUV NRW  

 

 15:15 Uhr: Diskussion 

 

 15:45 Uhr: Ende der Veranstaltung 

 

 

 

 

                                                                                                                     



Seminarleitung 
Frau Dr. Elke Stöcker-Meier ist Referentin im Referat 

"Schutz vor Lärm und anderen physikalischen Einwir-

kungen" des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt,  

Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des 

Landes Nordrhein-Westfalen. 

 

Zielgruppe 
Fachkräfte aus Kommunen (Bereiche: Umwelt, Verkehr, 

Stadtplanung, Bauen und Gesundheit), Bezirksregierun-

gen und anderen Landes- und Bundesbehörden, von 

Bundes- und Privatbahnen, Flughäfen, Verbänden sowie 

akustische Sachverständige und Planer. 

Unterkunft und Verpflegung 

Eine Unterbringungsmöglichkeit bietet unser Seminar-

hotel. Es stehen 72 komfortabel eingerichtete Zimmer 

mit DU/WC zur Verfügung. Eine eigene Küche sorgt für 

das leibliche Wohl. Der Übernachtungspreis beträgt 

einschließlich Frühstück im Doppelzimmer € 40,00, im 

Einzelzimmer € 65,50.

 

  ---------------------------------  

Anmeldung Kurs- Nr. D089E1110I 
Den Anmeldeabschnitt bitte faxen oder kopieren und 

einsenden. Fax: 0201 / 8406-817 

 

Umgebungslärmrichtlinie 

Bildungsstätte Essen 

 

 12. Oktober 2011  D089E1110I  

 Teilnahmegebühr 235,00 € 

  Für Angehörige nichtstaatlicher Stel-

len des Landes Nordrhein Westfalen  

(z. B. Kommunen) gewährt das Land 

einen zweckgebundenen Zuschuss. 

Es verbleibt ein zu entrichtender Kos-

tenanteil. 

35,50 € 

 

 

 Unterkunft und Verpflegung  
 
  

Übernachtung im Einzelzimmer 

Übernachtung im Doppelzimmer 

          65,50 € 

40,00 € 
  Abendessen am 11.10.11 7,30 € 

 

 

In der Teilnahmegebühr sind jeweils seminargebundene 

Unterlagen, ein Mittagessen sowie Kaffee und Tee wäh-

rend der Pausen enthalten. 

   . 
Wer entscheidet über Ihre Teilnahme?   Ich selbst oder 

Name.........................................Position...........................  

 

 

 

 

 

 

 

Bildungszentrum für die Entsorgungs- und  

Wasserwirtschaft GmbH 

Wimberstraße 1 

 

45239 Essen-Heidhausen 

.   . 

 

Name ................................................................................  

Vorname ..........................................................................  

Position / Abteilung .........................................................  

Firma ................................................................................  

Branche ............................................................................  

Rechnung z.Hd. von: .......................................................  

Straße ...............................................................................  

PLZ / Ort ..........................................................................  

Telefon .............................................................................  

Fax ...................................................................................  

E-Mail-Adresse ................................................................  

Datum, Unterschrift .........................................................  
 
Spätestens 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn erhalten die Teilnehmer 

die Veranstaltungsbestätigung. Nach Erhalt der Rechnung ist die 

Teilnahmegebühr innerhalb von 10 Tagen zu überweisen. Bei Rücktritt 

bis 14 Werktage vor Veranstaltungsbeginn wird eine Bearbeitungsge-

bühr von € 25,-- erhoben. Bei einem Rücktritt zwischen 14 und 8 

Werktagen vor Veranstaltungsbeginn sind 80 % der Teilnahmegebühr, 

ab 7 Werktagen vor Veranstaltungsbeginn 100 % der Teilnahmegebühr 

sowie 80 % des Betrags für eventuell angemietete Hotelzimmer und 

bestellte Verpflegung gemäß Rechnung zu zahlen. Bei bezuschussten 

Veranstaltungen des Landes NRW ist bei Rücktritt von der regulären 

Teilnahme-Gebühr auszugehen. Alternativ ist ohne zusätzliche Kosten 

die Benennung eines Ersatzteilnehmers möglich. Rücktritte vom 

Vertrag sind schriftlich vorzunehmen; telefonische Rücktritte werden 

nicht akzeptiert. Es gilt das Datum des Poststempels. BEW hat das 

Recht, eine Veranstaltung kurzfristig telefonisch oder per Fax aus 

wichtigem Grund wie zum Beispiel der Krankheit eines Referenten 

abzusagen. Preisanpassungen behalten wir uns vor. Weitere Informati-

onen erhalten Sie unter der Telefonnummer 02065-770-0 (Duisburg) 

oder 0201-8406-6 (Essen). (Stand: 17. März 2011) 

 

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnum-

mer 0201 / 8406-6. 

 


